
Bekanntmachung 
 
 
Abgabe von Baum- und Strauchschnitt Frühjahr 2023 
 
Seit vielen Jahren bietet die Stadt Neustadt (Hessen) ihren Bürgerinnen und Bürgern zweimal im Jahr 
die kostenlose Entsorgung des anfallenden Baum- und Strauchschnitts an. Dieses Angebot ist nur 
möglich, da die Abfallwirtschaft Lahn-Fulda das Sammelgut kostenlos zur biothermischen Verwer-
tung in Kirchhain-Stausebach abholt. 
 
Die Abgabe ist in der Zeit von 
 

Mittwoch, 8. März 2023 und Donnerstag, 9. März 2023 
in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr 

 
Freitag, 10. März 2023 

in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr 
 

sowie Samstag, 11. März 2023 
in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr 

 
vorgesehen. 
 
Aufgrund einer Mitteilung der Abfallwirtschaft Lahn-Fulda, dass die Qualitätsanforderungen an den 
Brennstoff gestiegen seien und Material, welches dünner als 5 cm sei, aufwendigere und kostenin-
tensivere Aufbereitungsschritte erzeuge, kann eine kostenlose Entsorgung des Schnittgutes unter 5 
cm Stärke nicht mehr erfolgen.  
 
Zur Entsorgung des „dünneren“ Schnittgutes bestehen folgende Möglichkeiten: 
 

 über die eigene Biotonne  

 gebührenpflichtige Entsorgung in Kirchhain-Stausebach bzw. in Marburg 
 
Ergänzend bietet die Stadt Neustadt (Hessen) ebenfalls an, das Schnittgut mit 2-5 cm Durchmesser 
auf dem Festplatz gebührenpflichtig zu entsorgen. Wer diese Entsorgungsmöglichkeit in Anspruch 
nehmen will, muss allerdings die Äste sortieren und bestenfalls getrennt voneinander anliefern. 
 
Die Gebühren werden auf:  
 

 < 0,5 m³ (Kofferraum) 3,00 € 

 0,5 m³ - 1 m³ (doppelter Kofferraum – Kombi oder umgeklappte Rückbank) 6,00 € 

 Kleiner Anhänger (750 kg Zuladung bzw. 1,3 m³ Fassungsvermögegen) 7,50 € 

 Großer Anhänger (1400 kg Zuladung bzw. 1,8 m³ Fassungsvermögen) 10,00 € 

 Schlepperanhänger (2,5 m³-3,5 m³) 15,00 € - 20,00 € 
 

festgesetzt. 
 
Neustadt (Hessen), den 14.02.2023 

 STADT NEUSTADT (HESSEN) 
DER MAGISTRAT 

 
 

 Thomas Groll 
Bürgermeister 

 


